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58/26 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – für den Bau 
von 2 dauerhaften und 3 temporären Gewässerüber-
fahrten wegen der Errichtung und des Betriebs von 3 
Windenergieanlagen in Nottuln-Gladbeck

Die Bürgerwind Nottuln-Gladbeck GbR plant in Nottuln-
Gladbeck auf den Gemarkungen Darup und Limbergen die 
Errichtung von 3 Windenergieanlagen des Typs Enercon 
E-160 EP5 E3 mit einer Nabenhöhe von 140 m.

Die Zufahrt zum Bürgerwindpark Nottuln-Gladbeck erfolgt 
aus nördlicher Richtung über die Kreisstraße K 57. Zur Er-
schließung der 3 Windenergieanlagen ist es erforderlich für 
die dauerhaften und temporären Überfahrten insgesamt 5 
Gewässer/Gräben zu verrohren.

Es handelt sich bei den geplanten Überfahrten um einen ge-
nehmigungspflichtigen Gewässerausbau gemäß § 68 Abs. 2 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 

Gem. § 5 Abs. 1 UVPG ist zu prüfen, ob für dieses Vorhaben 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden 
muss.

Im Rahmen eines solchen Verfahrens (Screening) wurde 
festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist, da keine UVP-Schutzgüter nachhaltig oder 
nicht ausgleichbar beeinträchtigt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht 
selbstständig anfechtbar ist (§ 5 Abs. 3 UVPG).

Coesfeld, 13.05.2026

Kreis Coesfeld
Der Landrat 
im Auftrag
gez. Meyer

https://www.kreis-coesfeld.de/oeffentliche-zustellungen
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59/26 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung zur Landtagswahl am 25. April 2027; 
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlä-
gen für den Wahlkreis 79 - Coesfeld II

Gemäß § 19 des Landeswahlgesetzes (LWahlG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. August 1993 (GV. NRW. 
S. 516), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Februar 2026 
(GV.NRW. 2026 S. 141), in Kraft getreten am 19. Februar 2026 
in Verbindung mit § 22 der Landeswahlordnung (LWahlO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 16. August 1993 (GV. 
NW. S. 516), zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. April 
2026 (GV. NRW. 2026 Nr. 11, S. 260), in Kraft getreten am 
12. Mai 2026

fordere ich hiermit zur Einreichung von Kreiswahlvorschlä-
gen für den Wahlkreis 79 - Coesfeld II auf. Der Wahlkreis ist 
gemäß Anlage zu § 13 Absatz 1 Landeswahlgesetz NRW 
wie folgt abgegrenzt:

Wahlkreis 79 - Coesfeld II
Ascheberg, Dülmen, Lüdinghausen, 

Nordkirchen, Olfen und Senden

Kreiswahlvorschläge für diesen Wahlkreis sind bis spätestens 

Montag, den 15. Februar 2027, 18.00 Uhr, 
(69. Tag vor der Wahl)

beim 

Kreiswahlleiter für den Wahlkreis 79-Coesfeld II
01-Büro des Landrats (Zimmer 142)

Friedrich-Ebert-Straße 7
48653 Coesfeld

einzureichen. Die Einreichungsfrist ist eine Ausschlussfrist. 
Verspätet eingereichte Wahlvorschläge sind nicht zulas-
sungsfähig. Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschlä-
ge möglichst frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, 
damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge 
berühren, noch rechtzeitig behoben werden können.

Für die Einreichung der Kreiswahlvorschläge gebe ich fol-
gende Hinweise:

1.	 Wahlvorschlagsberechtigte

	 Kreiswahlvorschläge können von politischen Parteien, 
Wählergruppen (mitgliedschaftlich organisierten Grup-
pen von Wahlberechtigten) und Einzelbewerbern/in-
nen eingereicht werden.

2.	 Form und Inhalt des Kreiswahlvorschlags

2.1	 Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der An-
lage 11 a LWahlO eingereicht werden.

	 Er muss enthalten:
a)	 den Namen und gegebenenfalls die Kurzbe-

zeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 
Wahlvorschlag einreicht; Wahlvorschläge von Ein-
zelbewerbern/innen können durch ein Kennwort 
gekennzeichnet werden.

b)	 Familien- und Vornamen, Beruf oder Stand, Ge-
burtsdatum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwoh-
nung) des/der Bewerbers/in.

	 Jeder Wahlvorschlag darf nur eine/n Bewerber/in ent-
halten. Eine Bewerberin/ Ein Bewerber darf – unbe-
schadet ihrer/seiner Bewerbung in einer Landesliste – 
nur in einem Wahlvorschlag benannt werden. 

2.2	 In einen Wahlvorschlag darf nur aufgenommen wer-
den, wer seine Zustimmung schriftlich erteilt hat; die 
Zustimmung ist unwiderruflich. Von einer Partei darf 
nur als Bewerber/in vorgeschlagen werden, wer deren 
Mitglied ist und keiner anderen Partei oder wer keiner 
Partei angehört. Eine entsprechende Versicherung an 
Eides statt des/der Wahlbewerbers/in ist dem Wahlvor-
schlag beizufügen. 

	 Sie/Er muss wählbar sein.

2.3	 Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen und An-
schriften der Vertrauensperson und der stellvertre-
tenden Vertrauensperson mit Telefonnummer und der 
E-Mail-Adresse enthalten. Fehlt eine solche Bezeich-
nung auf dem Kreiswahlvorschlag, so gelten der/die 
erste Unterzeichner/in als Vertrauensperson und der/
die zweite als stellvertretende Vertrauensperson.

2.4	 Zu den notwendigen Anlagen des Kreiswahlvorschlags 
siehe Ziffer 6.

3.	 Unterzeichnung, Unterstützungsunterschriften

3.1	 Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von dem zum 
Zeitpunkt der Einreichung bestehenden Landesvor-
stand, darunter dem/der Vorsitzenden oder dem/der 
Stellvertreter/in, persönlich und handschriftlich zu un-
terzeichnen. Hat eine Partei keinen Landesverband 
oder keine einheitliche Landesorganisation, so müs-
sen die Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der 
nächstniedrigeren Gebietsverbände (§ 7 Abs. 2 Partei-
engesetz), in deren Bereich der Wahlkreis liegt, per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.

3.2	 Kreiswahlvorschläge von Parteien, die nicht im Land-
tag oder im Deutschen Bundestag aufgrund eines 
Wahlvorschlages aus dem Land ununterbrochen seit 
deren letzter Wahl vertreten sind oder bei der letzten 
Landtagswahl ein endgültiges Wahlergebnis von mehr 
als 1 Prozent erreicht haben, müssen ferner von 

	 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises

	 persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (Un-
terstützungsunterschriften). Dies gilt ebenso für 
Kreiswahlvorschläge von Wählergruppen und Einzel-
bewerbern/innen. 

3.3	 Bei anderen Kreiswahlvorschlägen (Wählergruppen, 
Einzelbewerber) haben mindestens drei Unterzeichner 
ihre Unterschrift auf dem Kreiswahlvorschlag selbst zu 
leisten. Die Regelungen nach Ziffer 3.4 lit. b) und c) 
gelten entsprechend.

3.4	 Die Unterstützungsunterschriften sind auf amtlichen 
Formblättern nach Anlage 14 a LWahlO zu erbringen 
Dabei ist folgendes zu beachten:

a)	 Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvor-
schlag unterstützen, müssen das Formblatt in 
Maschinen- oder Druckschrift ausfüllen sowie un-
terschreiben; neben der Unterschrift sind Familien-
namen, Vornamen, Geburtsdatum, Wohnanschrift 
und Tag der Unterzeichnung anzugeben.

b)	 Für jede/n Unterzeichner/in ist eine Bescheinigung 
seiner / ihrer Gemeinde über die Wahlberechtigung 
im Wahlkreis zum Zeitpunkt der Unterzeichnung 
nach dem Muster der Anlage 15 LWahlO beizufü-
gen. Die Bescheinigung kann auch auf dem Form-
blatt für eine Unterstützungsunterschrift nach Anla-
ge 14 a LWahlO erteilt werden.

c)	 Ein/e Wahlberechtigte/r darf - unbeschadet der Un-
terzeichnung einer Landesliste - nur einen Kreis-
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wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere 
Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/
ihre Unterschrift auf allen weiteren Kreiswahlvor-
schlägen ungültig.

d)	 Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen 
dürfen erst nach Aufstellung des/der Bewerbers/in 
durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unter-
schriften sind ungültig.

	 Die Formblätter werden auf Anforderung vom Kreis-
wahlleiter kostenfrei geliefert. 

4. 	 Mitglieder-/Vertreterversammlung von Wähler-
	 gruppen und Parteien

	 Als Bewerber/in einer Partei oder einer Wählergrup-
pe kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt 
werden, wer in einer Mitgliederversammlung oder in 
einer Vertreterversammlung des Wahlkreises hierzu 
gewählt worden ist (§ 18 Abs. 1 LWahlG). In Kreisen, 
die mehrere Wahlkreise umfassen, können die Be-
werber/innen für diejenigen Wahlkreise, deren Gebiet 
die Grenze des Kreises nicht durchschneidet, in einer 
gemeinsamen Mitglieder- oder Vertreterversammlung 
gewählt werden (§ 18 Abs. 4 LWahlG).

	 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der 
Bewerber/innen mit Angaben über Ort und Zeit der 
Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschie-
nenen wahlberechtigten Mitglieder und Ergebnis der 
Abstimmung ist mit dem Kreiswahlvorschlag einzurei-
chen. Der / die Leiter/in der Versammlung und zwei 
von diesem/dieser bestimmte Teilnehmer/innen haben 
gegenüber dem Kreiswahlleiter an Eides statt zu versi-
chern, dass die Wahl der Bewerber/innen in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist und den Bewerbern/innen Ge-
legenheit gegeben worden ist, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 
Diese Versicherungen an Eides statt sind ebenfalls 
dem Kreiswahlvorschlag beizufügen.

5.	 Nachweis von gewähltem Vorstand, Satzung, 
	 Programm

	 Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem 
Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund eines 
eigenen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten 
sind oder deren Parteieigenschaft nicht bei der letzten 
Wahl zum Deutschen Bundestag festgestellt worden 
ist, können zudem einen Kreiswahlvorschlag nur ein-
reichen, wenn sie spätestens am 97. Tag vor der Wahl 
(Montag, den 18. Januar 2027) bis 18 Uhr der Lan-
deswahlleiterin ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich 
angezeigt haben und der Landeswahlausschuss ihre 
Parteieigenschaft festgestellt hat. Die Anzeige ist an 
das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-
Westfalen, Die Landeswahlleiterin, Friedrichstraße 
62 – 80, 40217 Düsseldorf (Postanschrift: Ministerium 
des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, Die Lan-
deswahlleiterin, Postfach 40190 Düsseldorf) zu rich-
ten.

	 In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen 
sich die Partei an der Wahl beteiligen will. Sie muss 
von mindestens drei Mitgliedern des Vorstands des 
Landesverbandes, darunter der / dem Vorsitzenden 
oder ihrer/ihrem/seiner/seinem Stellvertreter/in, per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Wenn 
ein Landesverband nicht besteht, muss die Anzeige 
von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsver-
bände (§ 7 Absatz 2 des Parteiengesetzes), die im 
Bereich des Landes liegen, entsprechend unterzeich-
net sein. Die schriftliche Satzung und das schriftliche 

Programm der Partei sowie ein Nachweis über einen 
nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vor-
stand sind der Anzeige beizufügen. Der Anzeige sollen 
Nachweise über die Parteieigenschaft nach § 2 Absatz 
1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt werden.

	 Die Feststellung des Landeswahlausschuss wird 
durch die Landeswahlleiterin öffentlich bekannt ge-
macht. Sie ist für alle Wahlorgane verbindlich (§ 17a 
Abs. 4 LWahlO). 

6.	 Anlagen des Kreiswahlvorschlags

	 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen:

a)	 Die Erklärung des/der vorgeschlagenen Bewer-
bers/in, dass er/sie der Aufstellung zustimmt und 
für keinen anderen Kreiswahlvorschlag die Zustim-
mung zur Benennung als Bewerber/in gegeben 
hat; die Erklärung ist auf dem Kreiswahlvorschlag 
nach dem Muster der Anlage 11 a LWahlO oder ge-
sondert nach dem Muster der Anlage 12 a LWahlO 
abzugeben. 

b)	 Sofern der Wahlvorschlag von einer Partei einge-
reicht wird, die Versicherung an Eides statt des/
der vorgeschlagenen Wahlbewerber/in, dass er/
sie Mitglied der Partei ist, die ihn/sie aufgestellt hat 
und keiner weiteren Partei angehört oder keiner 
Partei angehört (vgl. Muster Anlage 11 a oder Anla-
ge 12 a LWahlO).

c)	 Wählbarkeitsbescheinigung: Eine Bescheinigung 
der/des zuständigen Bürgermeisterin/Bürgermei-
sters nach dem Muster der Anlage 13 LWahlO, 
dass der/die Bewerber/in wählbar ist; die Beschei-
nigung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach 
Anlage 11 a LWahlO erteilt werden.

d)	 Sofern der Wahlvorschlag von einer Partei oder 
Wählergruppe eingereicht wird, eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die Versammlung der Partei 
oder Wählergruppe zur Aufstellung der Bewerber/
innen (im Falle des Einspruchs nach § 18 Abs. 6 
LWahlG auch eine Niederschrift über die wieder-
holte Abstimmung) nach dem Muster der Anlage 
9 a LWahlO mit den vorgeschriebenen Versiche-
rungen an Eides statt (Muster der Anlage 10 a 
LWahlO).

e)	 Sofern Unterstützungsunterschriften notwendig 
sind (vgl. Ziffer 3.2) die erforderliche Zahl von Un-
terstützungsunterschriften (Formblätter Anlage 
14  a LWahlO) nebst Bescheinigungen des Wahl-
rechts für jede/n Unterzeichner/in (auf dem Form-
blatt Anlage 14 a LWahlO oder gesondert nach An-
lage 15 LWahlO).

f)	 Zusätzlich bei Parteien, die nicht im Deutschen 
Bundestag oder in einem Landtag ununterbrochen 
seit deren letzter Wahl vertreten sind oder deren 
Parteieigenschaft nicht bei der letzten Wahl zum 
Deutschen Bundestag festgestellt worden ist: 

	 Nachweis, dass der Landeswahlausschuss die 
Parteieneigenschaft festgestellt hat. (vgl. Ziffer 5).

7.	 Zulassung der Kreiswahlvorschläge

7.1	 Über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge ent-
scheidet der Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 
79 Coesfeld II spätestens am 58. Tag vor der Wahl, so-
mit spätestens Freitag, den 26. Februar 2027 (§ 21 
Absatz 3 Satz 1 LWahlG).



Seite 90	 Amtsblatt des Kreises Coesfeld	 Nr. 11/2026

7.2	 Zu der Sitzung des Kreiswahlausschusses sind die 
Vertrauenspersonen der Kreiswahlvorschläge zu la-
den. Ort, Zeit und Gegenstand der Beratungen des 
Wahlausschusses werden zu gegebener Zeit gemäß 
§ 3 Absatz 2 LWahlO öffentlich bekannt gemacht.

7.3	 Der Kreiswahlausschuss hat Wahlvorschläge zurück-
zuweisen, wenn sie
-	 verspätet eingereicht sind,
-	 den Anforderungen nicht entsprechen, die durch 

das Landeswahlgesetz oder die Landeswahlord-
nung aufgestellt sind, oder

-	 auf Grund einer Entscheidung nach Artikel 9 Ab-
satz 2, Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes oder 
Artikel 32 Absatz 2 der Landesverfassung unzuläs-
sig sind.

8.	 Anforderung von Vordrucken

	 Die erforderlichen Vordrucke nach den Mustern der 
Landeswahlordnung sind beim Kreiswahlleiter unter 
der oben genannten Anschrift erhältlich. Für weitere 
Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Luca 
Vöcking (Telefon: 02541/18-9134, E-Mail: wahlen@
kreis-coesfeld.de) oder Frau Sabrina Strotmann (Telefon: 
02541/ 18-9132, E-Mail: wahlen@kreis-coesfeld.de).

	 Vordrucke nach Anlage 14 a (Formblatt für eine Un-
terstützungsunterschrift) für Wählergruppen und Par-
teien können erst angefordert werden, wenn der/die 
Bewerber/-in durch eine Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung aufgestellt ist.

Coesfeld, 19.05.2026

gez. Dr. Linus Tepe
Kreiswahlleiter 
für den Wahlkreis 79-Coesfeld II

60/26 - Stadt Dülmen

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushalts-
satzung der Stadt Dülmen

1.	 Haushaltssatzung der Stadt Dülmen für das Haus-
haltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Go NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 490) 
hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen mit 
Beschluss vom 05.03.2026 folgende Haushaltssatzung er-
lassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird

im Ergebnisplan mit

	 dem Gesamtbetrag 
	 der Erträge auf	 167.232.151 EUR
 
	 dem Gesamtbetrag 
	 der Aufwendungen auf	 183.962.696 EUR
		  abzüglich globaler Minderaufwand	 -3.606.400 EUR
	
somit auf	 180.356.296 EUR
 

im Finanzplan mit

 	 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
	 aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
	 auf	 155.274.423 EUR
 	 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
	 aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
	 auf	 169.066.697 EUR
 
 	 (nachrichtlich: Globaler Minder-
	 aufwand im Ergebnisplan	 -3.606.400 EUR)
 
 	 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
	 aus der Investitionstätigkeit auf	 41.342.420 EUR
 	 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
	 aus der Investitionstätigkeit auf	 33.121.891 EUR
 
 	 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
	 aus der Finanzierungstätigkeit auf	 9.082.618 EUR
 	 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
	 aus der Finanzierungstätigkeit auf	 3.510.873 EUR

festgesetzt. 
 

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investi-
tionen erforderlich ist, wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 
zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jah-
ren erforderlich ist, wird auf

62.039.000 EUR

festgesetzt.
 

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird 
auf

13.124.145 EUR

festgesetzt.
 

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

85.000.000 EUR
festgesetzt.
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§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

	 1. Grundsteuer
     		
		  1.1	 für land- und forstwirtschaftliche 
			   Betriebe (Grundsteuer A) auf	 332 v. H.
		  1.2	 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	 761 v. H.
 
	 2.	Gewerbesteuer auf	 479 v. H.
 
Die Stadt Dülmen hat zur Festsetzung der Realsteuerhebe-
sätze für 2026 am 15.12.2025 eine Hebesatzsatzung erlas-
sen, die zum 01.01.2026 in Kraft getreten ist. Insoweit haben 
die Steuersätze in der Haushaltssatzung lediglich deklarato-
rische Bedeutung.
 

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushalts-
ausgleich im Jahre 2034 wiederhergestellt. Die im Haushalts-
sicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen 
sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.
 

§ 8

1.

a)	 Als erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW gelten 
über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen, die den Betrag von 25.000 Euro überschreiten. 
Als nicht erheblich gelten in jedem Fall über- und außer-
planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die sich 
auf interne Leistungsbeziehungen, Jahresabschlussbu-
chungen oder kalkulatorische Kosten beziehen.

b)	 Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächti-
gungen zur Leistung von Auszahlungen gelten im Sinne 
von § 85 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 83 Abs. 2 GO NRW als 
erheblich, wenn sie den Betrag von 50.000 EUR über-
schreiten.

2.

a) 	Auf Planstellen/Stellen ohne Aufwand (Leerstellen) kön-
nen Beschäftigte geführt werden, wenn und sobald sie 
langfristig vom Dienst freigestellt sind und keine Bezüge 
mehr erhalten. Sobald die Freistellung beendet ist, sind 
die Beschäftigten auf freien oder freigewordenen Plan-
stellen/Stellen (mit Aufwand) zu führen. Für den Fall, dass 
bei Beendigung der Freistellung keine entsprechende 
Planstelle/Stelle zur Verfügung steht, wird der Bürger-
meister hiermit ermächtigt, Beschäftigte vorübergehend 
auf Leerstellen weiter zu führen, und zwar solange, bis 
eine entsprechende Planstelle/Stelle zur Verfügung 
steht. Die hiernach in Anspruch genommene Leerstelle 
gilt für die Dauer der vorübergehenden Besetzung als 
eingerichtete Planstelle/Stelle mit Bezügeaufwand; die 
Bewertung entspricht der von dem Beschäftigten er-
reichten Gruppe. Bei der Freistellung im Rahmen der Al-
tersteilzeit und bei Personalgestellung bzw. langfristiger 
Abordnung gegen Erstattung des vollen Aufwandes kann 
entsprechend verfahren werden.

b)	 Soweit freiwerdende Stellen sowohl von Beamten als 
auch tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, 
dürfen Beamtenstellen mit vergleichbaren tariflich Be-
schäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit ver-
gleichbaren Beamten besetzt werden.

§ 9

Die Bewirtschaftungsregeln sind mit ihren haushaltsrecht-
lichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
 

Dülmen, den 05.03.2026	 Dülmen, den 05.03.2026
 
gez. Hövekamp	 gez. Reckmann
- Bürgermeister -	 - Schriftführerin -
 
 
Anlage zu § 9 der Haushaltssatzung 2026 
der Stadt Dülmen 

Bewirtschaftungsregeln
Im Rahmen der Bestimmungen der Verordnung über das 
Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-West-
falen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO 
NRW) werden folgende Regelungen zur flexiblen Bewirt-
schaftung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzah-
lungen und Auszahlungen getroffen:

Budgetbildung
Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW werden zur eigenverant-
wortlichen Bewirtschaftung folgende Budgets bzw. Unter-
budgets gebildet:

•	 Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen
•	 Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücks-
	 management
•	 Budget Zentrale Dienste
•	 Budget Finanzen
•	 Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel
•	 Unterbudget Schule
•	 Unterbudget Sport
•	 Unterbudget Kultur
•	 Unterbudget Musikschule
•	 Unterbudget Volkshochschule
•	 Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht
•	 Unterbudget Rettungsdienst
•	 Unterbudget Marktwesen
•	 Budget Jugend und Familie
•	 Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
•	 Budget Umwelt- und Klimaschutz
•	 Budget Stadtentwicklung
•	 Budget Bauaufsicht
•	 Budget Hochbau/Gebäudemanagement
•	 Budget Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Abwasser-
	 beseitigung
•	 Budget Baubetriebshof

In den Budgets und, soweit Unterbudgets gebildet wurden, 
in den Unterbudgets ist die Summe der Erträge und die 
Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung ver-
bindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen 
für Investitionen.

Mehrerträge/Mindererträge, Mehreinzahlungen/Minder-
einzahlungen für Investitionen
Es wird gem. § 21 Abs. 2 KomHVO bestimmt, dass nicht 
zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb 
eines Budgets bzw. eines Unterbudgets die zahlungswirk-
samen Aufwandsermächtigungen erhöhen. Zahlungswirk-
same Mindererträge verringern die zahlungswirksamen Auf-
wandsermächtigungen des Budgets bzw. des Unterbudgets 
entsprechend. Gleiches gilt hinsichtlich Mehr- und Minder-
einzahlungen für Investitionen.

Deckungsfähigkeit
Innerhalb der gebildeten Budgets bzw. Unterbudgets wer-
den alle zahlungswirksamen Aufwendungen für laufende 
Verwaltungstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
Ausgenommen sind hiervon Aufwendungen, denen zweck-
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gebundene Erträge gegenüberstehen, Aufwendungen für 
Festwertbeschaffungen und die Verfügungsmittel des Bür-
germeisters. Einsparungen bei nicht zahlungswirksamen 
Aufwendungen können nicht zur Deckung von zahlungs-
wirksamen Mehraufwendungen herangezogen werden. 
Ebenfalls gegenseitig deckungsfähig innerhalb der gebil-
deten Budgets bzw. Unterbudgets sind die Auszahlungser-
mächtigungen für Investitionen.
Die zahlungswirksamen Aufwendungen für laufende Ver-
waltungstätigkeit werden innerhalb der Budgets bzw. Un-
terbudgets für einseitig deckungsfähig zugunsten der Aus-
zahlungen für Investitionen erklärt. Zur Inanspruchnahme 
der einseitigen Deckungsfähigkeit ist eine Zustimmung des 
Fachbereichs Finanzen erforderlich.

 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 
Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde in Coesfeld mit Schreiben vom 10.03.2026 
angezeigt worden. Die Genehmigung des Haushaltssiche-
rungskonzeptes erfolgte mit Verfügung des Landrats als un-
tere staatliche Verwaltungsbehörde vom 15.05.2026.

Der Haushaltsplan 2026 liegt ab dem Zeitpunkt dieser Be-
kanntmachung bis zum Ende der Auslegung des Jahresab-
schlusses 2026 gem. § 96 Abs. 2 GO NRW an folgenden 
Stellen im Rathaus, Markt 1 in 48249 Dülmen, öffentlich zur 
Einsichtnahme aus:
 
Fachbereich 2, Finanzen
Mo. – Fr. 	 08:30 – 12:00 Uhr

Infothek Bürgerbüro
Mo., Do.	 08:00 – 18:00 Uhr
Di., Mi.		 08:00 – 16:00 Uhr
Fr.		  08:00 – 12:00 Uhr

Außerdem wird auch auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme 
im Internet unter folgendem Link hingewiesen: 
https://www.duelmen.de/finanzdaten/aktueller-haushalt

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)	 diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Dülmen, den 20.05.2026

Stadt Dülmen
Der Bürgermeister
gez. Hövekamp 

https://www.duelmen.de/finanzdaten/aktueller-haushalt


Nr. 11/2026	 Amtsblatt des Kreises Coesfeld	 Seite 93

Kartierungen des Geologischen Dienstes NRW

Der Geologische Dienst NRW (GD NRW) in Krefeld, ein Landesbetrieb im Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW, wird im Sinne des 
Geologiedatengesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1387) Arbeiten für die bodenkundliche 
Landesaufnahme durchführen. 

Zeitraum Juni bis Dezember 2026 

Kreis Kreis Coesfeld 

Stadt/Gemeinde Dülmen 

Die mit den Untersuchungen Beauftragten sind im Rahmen des § 6 des Geologiedatengesetzes 
befugt, zum Zweck der staatlichen geologischen Landesaufnahme für das Land Nordrhein-
Westfalen Grundstücke zu betreten und die erforderlichen geologischen Untersuchungen 
durchzuführen. Ebenso steht ihr/ihm der Zutritt zu allen Standorten geologischer 
Untersuchungen, insbesondere zu Anlagen und Einrichtungen für Bohrungen sowie zu 
Steinbrüchen, Kiesgruben und sonstigen der Nutzung des geologischen Untergrundes 
dienenden Betrieben offen. Darüber hinaus finden sich weitere Regelungen zum Betreten von 
Grundstücken im Landesforstgesetz NRW (LFoG § 60) und im Landesnaturschutzgesetz NRW 
(LNatSchG NRW §§ 57 und 73). Die Beauftragten des GD NRW legitimieren sich durch 
Dienstausweise oder Begleitschreiben. 

Diese regionalen Untersuchungen dienen einer allgemeinen Bestandsaufnahme des Bodens 
und des Untergrundes.*) Die Ergebnisse der Aufnahme werden in amtlichen Karten 
veröffentlicht. Sie sind wichtige Unterlagen für viele Aufgaben, z. B. in der Land- und 
Forstwirtschaft (Bodennutzung, Bodenverbesserung, Erosionsschutz, Holzartenwahl), im 
Bauwesen, bei der Planung und Landespflege (Landesplanung, Bauleitplanung, Naturschutz), 
im Landeskulturbau und in der Wasserwirtschaft (ent- und bewässerungsbedürftige Flächen) 
sowie für die wissenschaftliche Forschung und den naturkundlichen Unterricht. 

Im Rahmen der Kartierungen sind kleine Handbohrungen notwendig, stellenweise auch 
Aufgrabungen zur Entnahme von Bodenproben. Etwaige durch die Inanspruchnahme 
entstehende Schäden werden nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen ersetzt. Die 
Beauftragten des GD NRW werden auf die landwirtschaftlichen Belange und die derzeitige 
Nutzung der Grundstücke weitgehend Rücksicht nehmen. 

Es wird gebeten, die Beauftragten des GD NRW bei ihren Aufgaben zu unterstützen. 

*) Richtlinien über die Durchführung land- und forstwirtschaftlicher Standortuntersuchungen und deren 
Anwendung in Umweltschutz, Raumordnung, Land- und Forstwirtschaft (Gem. RdErl. d. Ministeriums für 
Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft – III B-335-8583 – u. d. Ministeriums für Wirtschaft und 
Mittelstand, Technologie und Verkehr – 313-66-75 – v. 5.9.1997).

61/26 - Stadt Dülmen

Bodenkundliche Kartierungen des Geologischen Dienstes 
NRW im Bereich der Stadt Dülmen
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Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen – Landesbetrieb – 
Der Geologische Dienst NRW ist die geowissenschaftliche Einrichtung des Landes NRW. Unsere Aktivitäten umfas-
sen ein breites Spektrum geowissenschaftlicher Themen wie Geo-Risiken, Geothermie, Rohstoffe, Grundwasser, 
Baugrund, Deponien, Geotope und Böden. Hierzu erforschen wir den Untergrund und die Böden in NRW, sammeln 
alle Geo-Daten und stellen diese in Onlinediensten und Datenportalen frei zur Verfügung, denn Geo-Daten sind 
unverzichtbar – für ein sicheres und lebenswertes NRW! 

Bodenkundliche Landesaufnahme und Beratung 
Im Vordergrund der Kartierung der Böden in Nordrhein-Westfalen 
stehen die großmaßstäbige Erkundung landwirtschaftlich und forst-
lich genutzter Standorte und die Bewertung der Böden im Rahmen 
von Gutachten. 
Der Geologische Dienst NRW gewährleistet, dass alle Daten nach 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen landesweit einheitlich, 
sachgerecht und objektiv erhoben werden. 

Verwendet werden die Bodeninformationen zum Beispiel 

 in der Land- und Forstwirtschaft (Bodennutzung, Baumartenwahl, 
Bodenverbesserung, Bodenschutzkalkung, Erosionsschutz) 

 bei der Landes- und Bauleitplanung, bei Naturschutzplanungen 
(Festsetzung von Schutzgebieten) oder bei wasserwirtschaftli-
chen Planungen (Wasserschutzgebiete, Grundwasserabsenkun-
gen)  Im Zuge der Bodenuntersuchungen führen 

die Beschäftigten und Beauftragten des Ge-
ologischen Dienstes NRW Sondierungen 
(Handbohrungen) bis maximal 2 m Tiefe 
durch. 
Stellenweise werden auch Aufgrabungen 
angelegt, aus denen Bodenproben entnom-
men werden. 
Im Rahmen des § 6 des Geologiedatenge-
setzes vom 19. Juni 2020 sind die Beschäf-
tigten und Beauftragten des Geologischen 
Dienstes NRW berechtigt, Grundstücke – 
nicht die Gebäude – zu betreten und die 
notwendigen Arbeiten vorzunehmen. Auf 
forstliche und landwirtschaftliche Belange 
und die Nutzung der Grundstücke wird so-
weit wie möglich Rücksicht genommen. 
Falls trotzdem durch die Arbeiten Schäden 
entstehen, werden diese nach den 
allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen 
ersetzt.

Um Schäden an erdverlegten Leitungen 
zu vermeiden, holen wir großflächig 
entsprechende Informationen ein. 
Haben Sie selbst Leitungen auf Ihrem 
Grundstück verlegt? Zum Beispiel zur 
Bewässerung, Stromversorgung oder 
oberflächennahe Erdwärmekollektoren? 
Dann Informieren Sie uns bitte. 
Ihre Informationen helfen dabei, unsere 
Arbeiten für alle Beteiligten sicher 
durchzuführen.

Beurteilung der Bodeneigenschaften durch den 
Geologischen Dienst NRW  

Eine Liste der Verfahren finden Sie unter www.gd.nrw.de/bo_eb.htm  
 

Unterstützen Sie bitte die Arbeiten des Geologischen 
Dienstes! Sie dienen auch Ihren Interessen! 
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Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen 
De-Greiff-Straße 195 • 47803 Krefeld 
Fon: 02151 897-0  
E-Mail: boden@gd.nrw.de  
Internet: gd.nrw.de  

Ihre bodenkundlichen Kontaktpersonen: 
Bodenkundliche Landesaufnahme 
Hr. Dr. Werner, M.Sc. 
Fon: +49 (0) 2151 897-356 

Fachinformationssystem Bodenkunde 
Fr. Welsberg, Dipl.-Geow.‘in 
Fon: +49 (0) 2151 897-201 

Beratung Landes- und Regionalplanung, Bodenschutz 
Hr. Dr. Miara, Dipl.-Geogr. 
Fon: +49 (0) 2151 897-380 

Bodenkarten im Internet (WMS) und WebGIS: 
WebGIS: gd.nrw.de/pr_kd_wms_bk.htm

Weitere Informationen finden Sie unter: 
gd.nrw.de  

Über die geplanten bodenkundlichen Kartierungen werden die betroffenen Kreisverwaltungen sowie die zuständigen 
Landwirtschaftskammern und Regionalforstämter rechtzeitig schriftlich informiert. In der Regel werden die Informa-
tionen im Amtsblatt oder durch Aushang veröffentlicht. Es wird um Verständnis dafür gebeten, dass eine persönliche 
Unterrichtung bei der Vielzahl von Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer oft nicht möglich ist. 

Beispiele unterschiedlicher Böden 

Podsol Braunerde Gley Pseudogley Plaggenesch
(durch säurebedingte (durch Eisenfreisetzung und (durch Grundwasser geprägt) (durch Staunässe geprägt) (humoser Bodenauftrag) 
Stoffverlagerung geprägt) Tonmineralbildung geprägt) 

Ihre Kontaktperson vor Ort: 
Johanna Haberer  
Fon:  +49 (0) 2151 897-330 
         +49 (0) 176 45736669 
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62/26 - Sparkasse Westmünsterland

Tagesordnung für die Sitzung der Verbandsversamm-
lung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland 
am 10.06.2026

Am Mittwoch, den 10. Juni 2026, findet um 17:00 Uhr im 
Ahauser Land- & Golfhotel, (Schmäinghook 36, 48683 
Ahaus) eine Sitzung der Verbandsversammlung des Spar-
kassenzweckverbandes Westmünsterland – Sparkassen-
zweckverband der Kreise Borken und Coesfeld und der 
Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Gronau, Isselburg, Stadt-
lohn, Haltern am See und Billerbeck statt.

Tagesordnung:

1.	 A öffentlicher Teil

1.1. 	 Vorlage des Jahresabschlusses 2025 und des La-
geberichtes der Sparkasse Westmünsterland

1.2. 	 Verschiedenes

2. 	 Nicht öffentlicher Teil

2.1.	 Entlastung der Organe der Sparkasse Westmünster-
land

2.2.	 Verwendung des Jahresüberschusses 2025 nach 
§ 25 SpkG

2.3.	 Einhaltung des Corporate Governance Kodexes

2.4.	 Verschiedenes

Sparkassenzweckverband Westmünsterland
Sparkassenzweckverband der Kreise Borken und 
Coesfeld und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden,
Gronau, Isselburg, Stadtlohn, Haltern am See und 
Billerbeck
gez. Dr. Christian Schulze Pellengahr
Landrat
Vorsitzendes Mitglied
der Verbandsversammlung

63/26 - Sparkasse Westmünsterland

Aufgebote von Sparurkunden der Sparkasse West-
münsterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 338089535 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 21.08.2026 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 21.05.2026 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 370202160 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 
 
Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 19.08.2026 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 19.05.2026 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand


